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Allgemein	verständliche	
Zusammenfassung

Die Stadt Landshut beabsichtigt den Bebau-
ungsplan Nr. 06-25/1 ‚Zwischen Ritter-von-
Schoch-Straße und Karl-Valentin-Weg mit 
Teiländerung 06-23‘ mit dem Ziel der Aus-
weisung  sowie dem Erhalt bestehender Ge-
meinbedarfseinrichtungen aufzustellen.

Das Bearbeitungsgebiet befindet sich im 
Stadtteil Schönbrunn im Osten von Lands-
hut. Der Gesamtumgriff beträgt ca. 2,03 ha.

Am geplanten Standort besteht eine sehr 
gute verkehrliche Anbindung an das öffent-
liche Verkehrsnetz. 

Die Erschließung des Gebiets erfolgt über 
die Ritter-von-Schoch-Straße, die über eine 
neue Stichstraße an den ausgebauten Kno-
ten an der Niedermayerstraße angebunden 
ist.

Über die Dr.Georg-Heim-Allee besteht eine 
weitere Anbindung an die Niedermayerstra-
ße. 

Der Großteil der Flächen des geplanten Be-
bauungsplans wird derzeit von zwei Sport-
hallen sowie dem Jugendkulturzentrum be-
ansprucht. Im Osten befindet sich die ehem. 
Exerzierwiese.

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durch-
geführt 

Die Auswirkungen des Vorhabens haben 
gesamtökologisch gesehen geringe Auswir-
kungen auf die Schutzgüter.

Aufgrund der vorgesehenen Grundstücks-
ausnutzung sind keine Vermeidungsmaß-
nahmen im Sinne des BauGB möglich.

Der naturschutzrechtliche Eingriff beträgt    
2.674 m².
Aufgrund der Kompensationsfaktoren von 
0,5 und 0,6 beträgt der Ausgleichsbedarf 
1.527 m². 
Dieser wird innerhalb des Bearbeitungsge-
bietes nachgewiesen.
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I	 EINLEITUNG
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1	 Grundlagen

1.1	 Beauftragung

Das Büro Logo verde Ralph Kulak Land-
schaftsarchitekten GmbH, Isargestade 736, 
84028 Landshut, wurde von der Stadt Lands-
hut mit der Erstellung des Umweltberichtes 
zum Bebauungsplan Nr. 06-25/1 beauftragt.

1.2	 Gesetzliche	Grundlagen

Umweltprüfung
Für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt werden und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. [...] Die 
Umweltprüfung bezieht sich auf das, was 
nach gegenwärtigem Wissensstand und 
allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplans angemessenerweise verlangt wer-
den kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung 
ist in der Abwägung zu berücksichtigen. [...]
(§ 2 Abs. 4 BauGB)

Die Umweltprüfung ist in die bestehenden 
Verfahrensschritte der Bauleitplanung inte-
griert. Sie ist als Regelverfahren für grund-
sätzlich alle Bauleitpläne ausgestaltet und zur 
Vereinheitlichung der bislang nebeneinander 
stehenden planungsrechtlichen Umwelt-
verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung, 
Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie, naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung) genutzt worden.

Umweltbericht
Im Umweltbericht sind die aufgrund der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und 
bewerteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung. 
(§ 2a BauGB)
Er dient im Rahmen der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) der Informations-
pflicht der Gemeinde.
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2	 Inhalt	und	wichtigste			
	 Ziele	des	Bauleitplans

Die Stadt Landshut beabsichtigt einen Be-
bauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB aus-
zuweisen.

Die Maßnahme umfasst den Bebauungsplan 
Nr. 06-25/1 ist im räumlichen Zusammen-
hang mit den Bebauungsplänen Nrn. 06-18/1 
und 06-18/2 und 06-24 der Stadt Landshut 
zu sehen.

Der Bebauungsplan mit integriertem Grün-
ordnungsplan soll die folgenden angestrebten 
Ziele für die Entwicklung des Kasernengelän-
des räumlich umsetzen und konkretisieren.

- Mit der Nachfolgenutzung soll ein Ausgleich 
für den wirtschaftlichen Verlust der Garnison 
erreicht werden, vor allem durch die Schaf-
fung von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

- Der Kasernengelände im Stadtteil Schön-
brunn ist unter Berücksichtigung der angren-
zenden Nutzung städtebaulich zu integrieren. 
Durch Nutzungsübergänge sind Nutzungs-
konflikte zu vermeiden bzw. zu mildern.

- Die Barrierewirkung der Kaserne ist, soweit 
möglich, aufzubrechen und eine Durchlässig-
keit für den Fuß- und Radverkehr zu schaf-
fen.

- Durch größere Anteile öffentlicher Grünflä-
chen ist ein Ausgleich von Gründefiziten im 
Stadtteil zu schaffen und die Vernetzung von 
Grünstrukturen zu erreichen 
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Abb. 1: Umgriff Bebauungsplan Nr. 06-25/1:
„Zwischen Ritter-von-Schoch-Straße und Karl-Valentin-Weg mit Teiländerung 06-23“, Stadt 
Landshut, M 1: 2.000
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3	 Beschreibung	des	
	 Vorhabens

3.1	 Angaben	zum	Standort

3.1.1	 Räumliche	und	inhaltliche	
	 Abgrenzung

Abb. 2: Topografische Karte mit Lage Bearbeitungsgebiet [14]



Umweltbericht

BBP Nr. 06-25/1
Stadt Landshut

7

Abb. 3: Luftbild mit Umgriff Bebauungsplan Nr. 06-25/1 „Zwischen Ritter-von-Schoch-Straße 
und Karl-Valentin-Weg mit Teiländerung 06-23“(Grundlage: [16])

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Stadtteil 
Schönbrunn der Stadt Landshut. 
Der Stadtteil ist unter anderem durch Konver-
sionsflächen (Bearbeitungsgebiet) geprägt. 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
(Deckblatt 7) ist das Bearbeitungsgebiet zum 
größten Teil als Fläche für Gemeinbedarf  
ausgewiesen. Die Wiese ist als gliedernde 
und abschirmende Grünfläche festgesetzt. 
Bei den dargestellten Gemeinbedarfsflächen 
handelt es sich um eine Sporthalle sowie das 
Jugendkulturzentrum.

Die Entwicklung erfolgt zusammen mit dem 
im Süd-Westen angrenzenden Bebauungs-
plänen Nrn. 06-18 und Nr. 06-24. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst den Bereich des ehemaligen Kaser-
nengeländes zwischen der Niedermayerstra-
ße und dem Karl-Valentin-Weg. Im Westen 
bildet die Fläche des Bebauungsplans Nr. 06-
18, die sich noch im Eigentum des Bundes 
befindet, die Grenze des Geltungsbereichs

Der Gesamtumgriff des Bearbeitungsge-
bietes beträgt ca. 2,03 ha. Er umfasst das 
Flurstück Fl.Nr. 1129 (Tfl.), 1098/2, 1098/7 
der Gemarkung Landshut.
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3.1.2	 Abgrenzung	der	
	 Untersuchungsräume

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden fol-
gende Gutachten erstellt und der Bearbei-
tung zugrunde gelegt.

- Spezielle artenschutzrechtliche
  Prüfung (saP)  vom 12.10.2009
       (Dipl.-Biol. B. Trippner)

- Verkehrsuntersuchung Schochkaserne
  Erschließung des Kasernengeländes
  (Entwurf) vom April 2010 
  (gevas humberg & partner)
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3.3	 Bedarf	an	Grund	und	Boden

Der Umgriff des Bebauungsplanes beträgt
2,03 ha.

Flächen für den Gemeinbedarf  11.144 m²
Verkehrsflächen     1.594 m²
Versorgungsanlagen        398 m²

3.2	 Art	und	Umfang	des	
	 Vorhabens

Die Stadt Landshut sieht folgende Nutzungen 
für das Gebiet vor:

Gemeinbedarfseinrichtungen
An der Ritter-von-Schoch-Straße ist eine 
Kletterhalle für Indoor-/Outdoor-Aktivitäten 
mit Nebeneinrichtungen geplant.
Die bestehenden Gemeinbedarfseinrich-
tungen sollen ein zusammenhängendes Are-
al bilden und weiter genutzt werden, wobei 
für die zwei Sporthallen längerfristig zugun-
sten einer Dreifachsporthalle beseitigt wer-
den sollen.

Erschließung
Die Erschließung des Gebiets erfolgt über 
die Ritter-von-Schoch-Straße sowie über 
eine neue Stichstraße an der Niedermayer-
straße im Einmündungsbereich der Straße 
‚Am Schallermoos‘, der im Rahmen der Er-
schließung des Bebauungsplan 06-24 ent-
sprechend ausgebaut wird  wurde.
Über die Dr.Georg-Heim-Allee besteht eine 
weitere Anbindung an die Niedermayerstra-
ße. 

Versorgungsanlage
Der bestehende Trafo im Süd-Westen des 
Geltungsbereichs bleibt erhalten.
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4	 Übergeordnete	Planungen	/
	 Vorbereitende	Bauleitplanung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen.
Verbindliche Ziele der Raumordnung enthal-
ten das Landesentwicklungsprogramm sowie 
der Regionalplan.
Art und Umfang der Anpassungspflicht hän-
gen dabei von der Konkretheit der Ziele ab.

4.1	 Landesentwicklungspro-	 	
	 gramm	Bayern	(LEP;	Stand:
	 01.09.2006)

Das LEP [7] ist das landesplanerische Ge-
samtkonzept der Staatsregierung für die 
räumliche Entwicklung und Ordnung Bay-
erns. Es enthält Ziele (Z) und Grundsätze (G), 
die fachübergreifend die raumbedeutsamen 
öffentlichen Planungen und Maßnahmen ko-
ordinieren. Teil A beschreibt dabei Ziele und 
Grundsätze zur nachhaltigen überfachlichen 
Entwicklung der Raumstruktur, Teil B Ziele 
und Grundsätze zur nachhaltigen Entwick-
lung der raumbedeutsamen Fachbereiche. 
Beide Teile werden in einer Begründung noch 
differenzierter ausgeführt.

Teil A

A I 4.2.1 (G) Es ist von besonderer Bedeu-
tung, dass die Stadt- und Umlandbereiche im 
ländlichen Raum als regionale Wirtschafts- 
und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig 
weiter entwickelt werden und als Impulsge-
ber die Entwicklung des ländlichen Raums
fördern.

A II 2.1.9.2 (G) Es ist anzustreben, die Ober-
zentren als attraktive Wohn- und Wirtschaft-
standorte weiter zu entwickeln [...]

Teil B

B I 1 Sicherung der natürlichen Lebensgrund-Sicherung der natürlichen Lebensgrund-
lagen
Naturhaushalt:
Grundbausteine jedes Ökosystems sind die 
Naturgüter wie Boden, Wasser, Luft, Pflan-
zen und Tiere. [...] Daher sind ihre Erhaltung 
und Verbesserung, sowie ein geordnetes Zu-

sammenwirken in Regulations- und Regene-
rationskreisläufen für die Umweltqualität und 
das Wohlbefinden des Menschen sowie der 
Pflanzen und Tiere von ausschlaggebender 
Bedeutung. Naturhaushalt und Klima sollen 
daher vor Veränderungen im Zuge von raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
bewahrt werden, die ungünstige und mittel-
fristig nicht umkehrbare Auswirkungen auf 
Menschen, Pflanzen und Tiere haben.
(Begründung B I 1.1 (G)) 

Wasser:
Ein intakter und leistungsfähiger Wasserhaus-
halt, frei von schädlichen äußeren Einflüssen, 
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
eine auch in Zukunft vitale Umwelt, den wir 
im Sinne des Generationenprinzips nicht nur 
für uns, sondern auch für künftige Generati-
onen erhalten müssen. Insbesondere unser 
qualitativ hochwertigster Wasservorrat, das 
Grundwasser, bedarf auf lange Sicht des ver-
stärkten Schutzes. (Begründung B I 1.2.1 (G))

Boden:
Verluste an Substanz und Funktionsfähigkeit 
des Bodens, insbesondere durch Versiege-
lung, Erosion, Verdichtung, Auswaschung 
und Schadstoffanreicherung, sollen bei allen 
Maßnahmen und Nutzungen minimiert wer-
den. Soweit möglich und zumutbar, soll der 
Boden entsiegelt und regeneriert werden.
(B I 1.2.2 (Z))

Pflanzen und Tiere:
Es ist von besonderer Bedeutung, die Le-
bens- bzw. Teillebensräume der wild le-
benden Arten sowie deren Lebensgemein-
schaften so zu sichern, dass das genetische 
Potenzial der Arten erhalten wird. Der vorran-
gigen Sicherung und Weiterentwicklung der 
Lebensräume für gefährdete Arten kommt 
besondere Bedeutung zu. (B I 1.3.1 (G))

B I 1.4 Nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter:
Die Nutzungsansprüche an die Landschaft 
sind mit der Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter möglichst so abzustimmen, dass die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts ohne nachteilige Änderungen von 
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Dauer und Gleichmaß der natürlichen Pro-
zesse erhalten bleibt. Mehrfachnutzungen 
sind anzustreben, wenn hierdurch eine Ent-
lastung für Naturhaushalt und Landschafts-
bild erreicht werden kann. (B I 1.4 (G))

B I 2.2.8.1 (G) Es ist von besonderer Bedeu-
tung, dass in den Siedlungsgebieten für die 
Erholung bedeutsame Grünflächen und na-
turnahe Landschaftselemente erhalten und 
durch ergänzende Flächen zu einem System 
von Grünzügen mit Verbindung zur freien
Landschaft weiter entwickelt werden.

B I 2.2.8.4 (G) In den Siedlungsgebieten sind 
die Erhaltung und Entwicklung wohnungs-
naher, vielfältig nutzbarer und ökologisch 
wirksamer Gärten sowie ein entsprechend 
gestaltetes Wohnumfeld anzustreben.

B II 1.2.1.1 (Z) Die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung mit Einzelhandelsein-
richtungen, insbesondere solchen zur De-
ckung des kurzfristigen, täglichen Bedarfs 
mit Lebensmitteln, soll sichergestellt werden.

B VI 1.1 (Z) Zur Verringerung der Inanspruch-
nahme von Grund und Boden sollen vorran-
gig 
– die vorhandenen Potentiale (Baulandre-
serven, Nachverdichtung, Brachflächen und 
leerstehende Bausubstanz) in den Sied-
lungsgebieten genutzt und 
– flächensparende Siedlungs- und Erschlie-
ßungsformen angewendet werden.

B VI 1.1 (G) Es ist anzustreben, die Versie-
gelung von Freiflächen möglichst gering zu 
halten.
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4.2	 Regionalplan	Landshut
	 (RP;	Stand:	19.01.2008)

Der RP [12] hat die Aufgabe, Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung auf der Ebe-
ne der Region aufzustellen und fortzuschrei-
ben. Er ist ein langfristiges Entwicklungskon-
zept, dessen Ziele und Grundsätze für alle 
öffentlichen Planungsträger verbindlich und 
für jeden Bürger eine zuverlässige Orientie-
rungshilfe sind. Teil A beschreibt dabei die 
nachhaltige überfachliche Entwicklung der 
Raumstruktur, Teil B die nachhaltige Entwick-
lung der raumbedeutsamen Fachbereiche.

Teil A 

II 2 (G) Die bevorzugte Entwicklung der östli-
chen, südöstlichen und westlichen Teilräume 
ist anzustreben. Dabei ist die Verbesserung 
der Wirtschaftsstruktur durch Entwicklung 
des gewerblich-industriellen Bereichs und 
des Dienstleistungsbereichs, vor allem auch 
des öffentlichen Sektors, sowie der Anbin-
dung an das Bundesfernstraßennetz von be-
sonderer Bedeutung.

II 5 (G) Eine ausgewogene Siedlungsent-
wicklung von Wohnen und Gewerbe unter 
Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 
ist von besonderer Bedeutung. [...]

III 3.9  (G) Es ist von besonderer Bedeu-
tung, das Oberzentrum Landshut in seinen 
oberzentralen Versorgungsfunktionen für die 
gesamte Region und als leistungsfähigen al-
ternativen Standort gegenüber dem großen 
Verdichtungsraum München zu entwickeln. 
Die Sicherung und der weitere Ausbau der 
oberzentralen Einrichtungen sind anzustre-
ben. Dabei sind insbesondere anzustreben:
- Ausweitung des Arbeitsplatzangebotes im 
verarbeitenden Gewerbe
- Ausbau des überregionalen Bildungswe-
sens, vor allem der Fachhochschule
- Vernetzung der Wirtschaft mit Einrichtungen 
der Forschung und Entwicklung
- Stärkung des Dienstleistungsbereichs, vor 
allem der Behördenzentralität
- Beseitigung städtebaulicher und funktio-
naler Mängel

- Verbesserung der innerstädtischen Ver-
kehrsverhältnisse, vor allem der Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs
- Verbesserung der verkehrlichen Anbindung 
per Schiene an den Flughafen sowie in das 
Rottal.

Teil B

I 1 G 1.5 Die Verringerung der Belastungen 
des Naturhaushaltes ist insbesondere im
Raum Landshut anzustreben.

II 1 In den Tälern von Isar, Inn, Rott, Vils und 
Abens soll sich die Siedlungsentwicklung ins-
besondere entlang der Entwicklungsachsen 
und der leistungsfähigen Verkehrswege un-
ter Berücksichtigung des Naturpotenzials
vollziehen.

VII 1.1 Die Attraktivität des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs im regionalen Nahverkehrs-
raum Landshut [...] soll gesteigert werden. Im 
Raum Landshut soll auf ein regionales Stadt-
bahnkonzept hingewirkt werden.
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4.3	 Arten-	und	Biotopschutzpro-	
	 gramm	Stadt	Landshut	 	
	 (ABSP;	Stand:	1998)

Zielsetzungen aus dem ABSP der Stadt 
Landshut sind u.a.

- die Schaffung und Ergänzung innerstäd-
tischer Grünstrukturen
- der Erhalt und die Sicherung der für den Ar-
ten- und Biotopschutz wichtigen Lebensräu-
men im Stadtgebiet
- die Aufwertung dicht bebauter Bereiche 
durch Entsiegelung, Baumpflanzungen, 
Dach- und Wandbegrünungen, innerstäd-
tische Ruderalvegetation, naturnahe Flä-
chengestaltung
- die Aufwertung von Straßen und Straßenne-
benflächen sowie Rad- und Fußwegen durch 
Durchgrünung, Lärm- und Immissionsschutz-
maßnahmen
- Erhalt der charakteristischen alten Baumbe-
stände
- Verbesserung der Erholungs- und Lebens-
raumfunktionen durch: 
  - die Schaffung geeigneter Flächen in  
  unterversorgten Wohngebieten,
  - die Aufwertung von Freiraumverbin- 
  dungen und Grünanlagen
  - die Verringerung von Lärm- und lufthy- 
  gienischen Belastungen

4.4		 Fachinformatoin	Naturschutz		
	 (FIN-Web)

Das Bearbeitungsgebiet ist kein Bestandteil 
eines Schutzgebietes. Es befinden sich keine 
kartierten Biotope auf dem Gelände.
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Abb. 5: Ausschnitt Fortschreibung Flächennutzungsplan (Deckblatt Nr.7), Stadt Landshut [9]

4.5	 Flächennutzungsplan	Lands-
	 hut	(FNP;	Stand:	06.06.2008	)

Ziele des FNP [9a] in Bezug auf Landschaft 
und Grünordnung sind die Erhaltung und der 
Schutz der natürlichen Grundlagen, der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts und der 
naturräumlichen Gliederung sowie der Schutz 
und Erhalt aller Wald- und Agrarflächen.
Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur 
und Landschaft soll als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Voraussetzung für seine 
Erholung erhalten werden.

Das Bearbeitungsgebiet ist derzeit zum größ-
ten Teil als Fläche für Gemeinbedarf ausge-
wiesen. Die Wiese ist als gliedernde und ab-
schirmende Grünfläche festgesetzt. Bei den 
dargestellten Gemeinbedarfsflächen handelt 
es sich um eine Sporthalle sowie das Ju-
gendkulturzentrum und den Kindergarten.
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4.6		 Landschaftsplan	Landshut			
	 (LSP;	Stand:	06.06.2008)	

Im Landschaftsplan wird das Gebiet als Sied-
lungsfläche ausgewiesen.
Die Wiese ist als gliedernde und abschir-
mende Grünfläche festgesetzt. Im Bereich 
der Wiese als auch zwischen den ehem. Ge-
bäudestandorte sind Einzelbäume verzeich-
net.

4.8	 Benachbarte	Planungen

Im Westen schließt der Bebauungsplan Nr. 
06-18 mit einem Allgemeinen Wohngebiet 
(WA) nach § 4 BauNVO, einem Mischgebiet 
(MI) nach § 6 BauNVO und einem Gewerbe-
gebiet (GE) nach § 8 Abs. 3 BauNVO vorge-
sehen (Anhang 2a).

Abb. 6: Ausschnitt Fortschreibung Landschaftsplan (Deckblatt Nr.7), Stadt Landshut [9]

Daran westlich grenzt der Bebauungsplan Nr. 
06-24 mit einem Sondergebiet Lebensmitte-
leinzelhandel ‚Supermarkt‘, einem Sonder-
gebiet Lebensmitteleinzelhandel ‚Discounter‘  
nach § 11 BauNVO und einem Gewerbege-
biet nach § 8 BauNVO vorgesehen (Anhang 
2b).

Zur Verbesserung der Verkehrssituation wird 
der stark belastete Kontenpunkt Niedermay-
erstraße / Konrad-Adenauer-Straße ausge-
baut. Die Planung ist planfestgestellt (An-
hang 2c). 

Nördlich grenzt das Grundstück für den Neu-
bau des Walter-Gagg-Kindergartens (An-
hang 2d) an.  Der südliche Freibereich ist Teil 
des Bebauungsplans 06-23 und wird mit dem 
Bebauungsplan 06-25/1 überplant. 
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II	 BESCHREIBUNG	UND	BEWERTUNG	DER	UMWELT-
	 AUSWIRKUNGEN
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1	 Bestandsaufnahme

1.1	 Aktuelle	Nutzungen

Die Fläche des geplanten Gemeinbedarfs 
(Kletterhalle) wird derzeit nicht genutzt.

Teilflächen im Nord-Osten sind in Nutzung. 
Dies sind zum einen die Sporthallen und zum 
anderen das Jugendkulturzentrum. 

1.2	 Schutzgüter	des	Naturhaus-	
	 haltes

1.2.1	 Schutzgut	Mensch

Geräuschemissionen gehen von der Sport-
halle und dem Jugendkulturzentrum (auch 
Abendveranstaltungen) mit der entspre-
chenden Erschließung (Ritter-von-Schoch-
Straße, Liesl-Karlstadt-Weg, Stellplatzflä-
chen) aus.

Verkehr
Das Planungsgebiet wird über die Ritter-von-
Schoch-Straße erschlossen, die über eine 
neue Stichstraße südöstlich des Planungs-
gebiets an die Niedermayerstraße (St 2045) 
a-gebunden wird. Eine weitere Verbindung 
zur Niedermayerstraße besteht im Nordosten 
über die Dr. Georg-Heim-Allee. 
Im Nordwesten verläuft der Karl-Valentin-
Weg.

1.2.2	 Schutzgut	Pflanze

Relevant ist v.a. der Baumbestand. Auffällig 
ist der hohe Anteil an Kastanien. Sie bilden 
die Umrandung der Wiese, begleiten die Rit-
ter-von-Schoch-Straße, den Liesl-Karlstadt-
Weg und beschatten den Außenbereich des 
Jugendkulturzentrums.
Ein Teilbereich im Geltungsbereich ist die 
ehemalige Exerzierwiese.  

Im Bearbeitungsgebiet wurden keine Gefäß-
pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richt-
linie nachgewiesen [8]

1.2.3	 Schutzgut	Tier

Für die potentiell vorkommenden Fleder-
mausarten ist vor allem die große Freifläche 
zum Überfliegen und Jagen relevant. Ein 
weiteres wichtiges Strukturelement sind line-
are Baum- und Strauchbereiche. 

Ein Vorkommen der Zauneidechse ist v.a. in 
den mit Sträuchern und Stauden bewach-
senen südlich angrenzenden Bereich poten-
tiell möglich.

Es wurden keine Amphibien, Heuschrecken, 
Käfer, Tag-, Nachtfalter der in Anhang IV FFH-
Richtlinie aufgefürten Arten nachgewiesen.

Vorkommende Heckenbrüter, Höhlen- und 
Nischenbrüter  und  ungefährdete Vögel mit 
Brutstandorten in Wäldern und Baumbestän-
den sind nicht gefährdet da, so lange Baum- 
und Strauchpflanzen erhalten bleiben. Das 
ehem. Kasernengelände ist als wichtiges 
Element zur Vernetzung der Lebensräume 
zwischen Isaraue und den südl. liegenden 
Höhenzügen zu sehen.  [8]

Für alle das Vorhaben betreffenden Tierar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie so-
wie der europäische Vogelarten gem. Art. 1 
der Vogelschutzrichtlinie sind keine Verbot-
statbestände des § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG gegeben. Das Risiko von Stö-
rungen und Schädigungen an Tieren bleibt 
innerhalb eines Bereiches, der durch Be-
bauungsmaßnahmen in einem städtischen 
Raum immer gegeben ist. [8]
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1.2.4	 Schutzgut	Boden

Der gewachsene Boden besteht aus aus dem 
Quartär stammenden Schotter des Unteren 
Isartales.

Versiegelte Flächen im Geltungsbereich 
sind die Ritter-von-Schoch-Straße, der Liesl-
Karlstadt-Weg Jugendkulturzentrum und der 
Sporthalle.

Von besonderer Bedeutung als unversiegel-
ter Bereich ist die ehem. Exerzierwiese. 

Es sind liegen keine Angaben zu möglichen 
Altlasten vor. 
In den gegebenenfalls noch vorhandenen 
Schächten der Fernwärmeversorgung ist mit 
teerhaltigen Leitungsisolierungen und as-
besthaltigen Flanschdichtungen zu rechnen.

1.2.5	 Schutzgut	Wasser

Im Bearbeitungsgebiet sind keine Oberflä-
chengewässer vorhanden.

Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 
383,91 m ü. NN und somit ca. 3.30 m unter 
Geländeoberkante. [17, Meßpunkt im Umgriff 
des Bebauungsplans Nr. 06-24]

1.2.6	 Schutzgut	Luft

In der Stadt Landshut besteht ein Luftreinhal-
teaktionsplan. Zur Messung der Belastungen 
werden durch das Bayerische Landesamt für 
Umwelt (LfU)in der Podewilsstraße regelmä-
ßige Messungen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse sind auf der Homepage des LfU ein-
zusehen. 

Die Ergebnisse der Messungen an der Po-
dewilsstraße sind nach Auskunft des Um-
weltamts der Stadt Landshut (Hr. Laimer 
v. 01.10.2009) und eines entsprechenden 
Schreibens des LfU grundsätzlich auf die Si-
tuation im Plangebiet übertragbar. 
Die Überschreitungshäufigkeit für Feinstaub-
PM-10 Feinstaub ist dabei sehr stark von me-
teorologischen Ereignissen abhängig. Lang 
anhaltenden Inversionswetterlagen können 
zu Grenzwertüberschreitungen (größer 35 
Tage/a) führen.

In Landshut (Podewilsstraße) wurden die 
Grenzwerte 2005 und 2006 knapp überschrit-
ten. In den Jahren 2007 und 2008 wurden die 
Grenzwerte deutlich unterschritten.
In den Jahren 2009 und 2010 stieg die Fein-
staubbelastung zwar wieder an, blieb jedoch 
deutlich unter dem Grenzwert (Jahres-Mittel-
wert) von 40 µg/m³.
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MMW MMW MMW MMW MMW
2006 2007 2008 2009 2010

Jan 60,55 17,83 28,28 46,36 37,48
Feb 57,64 24,61 34,79 38 39,46
Mrz 32,13 26,26 17,23 32,87 29,9
Apr 23,97 26,3 19,7 33,17 29,1
Mai 22,11 17,23 21,84 26,94 24,55
Jun 22,17 16,77 18,8 23,93 23,73
Jul 22,23 14,96 17,61 26,35 24,23
Aug 13,81 18,39 15,39 24,45 23,87
Sep 23,43 18,6 21,6 28,33 24,5
Okt 26,65 32,58 28,23 33,13 30,89
Nov 21,9 25,7 30,9 35,63 25,53
Dez 28,35 50,52 24,97 40,13 41,35

J - MW 29,52 23,22 23,25 32,44 29,55
Tab. 1:  Feinstaubmessungen 
 Podewilsstraße [20]
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1.2.7	 Schutzgut	Klima

Die Region Landshut gehört zum Klimabe-
zirk Niederbayerisches Hügelland, das kon-
tinentale Klimazüge aufweist, d.h. im Som-
mer fallen mehr Niederschläge (= 63,5% der 
Jahresniederschlagsmenge) als im Winter 
(=36,5 %), und der Unterschied zwischen 
den Durchschnittstemperaturen im Sommer 
und Winter ist relativ groß (bis zu 19° C).

Im Isartal liegt die mittlere Niederschlagsmen-
ge bei 680 bis 700 mm. Charakteristisch sind 
die im Frühsommer und Sommer häufig und 
heftig auftretenden Gewitter mit sehr starken 
Niederschlägen.
Die Talauen der Bäche und das Isartal sind 
sehr spätfrostgefährdet. Das Isartal zeichnet 
sich zudem durch ein häufigeres Auftreten 
von Nebel (75 - 80 Tage pro Jahr) aus.

Bei der Windrichtung überwiegen Westwin-
de (33 % ). Das Flussbett der Isar hat größ-
te Bedeutung als Frisch- und Kaltluftbahn, 
die den Luftmassenaustausch im dicht be-
bauten Stadtzentrum bewirkt; diese Funktion 
wird sowohl bei der hauptsächlich vorherr-
schenden westlichen Hauptwindrichtung als 
auch bei austauscharmen Wetterlagen mit 
nur schwachen Luftströmungen aus östlicher 
Richtung erfüllt. [9a]

Die große Wiese dient als klimatischer Aus-
gleich zu den versiegelten Flächen.

1.2.8	 Schutzgut	Landschaftsbild

Naturräumliche Gliederung
Das Bearbeitungsgebiet liegt innerhalb der 
naturräumlichen Einheit ‚Unteres Isartal‘ und 
wird sowohl auf nördlicher als auch auf süd-
licher Seite vom niederbayerischen Tertiärhü-
gelland eingefasst.

Das Bearbeitungsgebiet ist geprägt von der 
weitläufigen Exerzierwiese, die von allen Sei-
ten mit Kastanien eingefasst ist. 

1.2.9	 Schutzgut	Sach-	und	Kultur-
	 güter

Es sind keine Kulturgüter vorhanden.

Im Geltungsbereich befindet sich als nen-
nenswerte Sachgüter das Jugendkulturzent-
rum sowie zwei Sporthallen. 

Es werden keine Bodendenkmäler vermutet.
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmä-
ler unterliegen der Meldepflicht an das Bay-
erische Landesamt für Denkmalpflege oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde gem. § 
8 Abs. 1 und 2 DSchG.

1.2.10	 Wechselwirkungen	der	
	 Schutzgüter

Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades 
sind die natürlichen Bodenfunktionen und 
damit die Grundwasserneubildung beein-
trächtigt.
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2	 Prognose	über	die	Entwicklung	des	Umweltzustands

2.1	 Bei	Durchführung	der	Planung

Die Planungen sehen eine Gesamtentwick-
lung nördlich der Niedermayerstraße dar.

Schutzgut Mensch

Lärm 

Da kein qualifizierter Bebauungsplan auf-
gestellt wird, werden keine Emissionskonti-
gente festgesetzt.

Verkehr
Durch den Neubau der Kletterhalle ist eine 
Zunahme der Besucher und somit der ver-
kehrsbelastung zu erwarten. 

Der bestehende Liesl-Karlstadt-Weg wird als 
Fuß- und Radwegverbindung von der Nieder-
mayerstraße zur Schönaustraße festgesetzt. 
Der Liesl-Karlstadt-Weg und der Karl-Valen-
tin-Weg sind nur für den Versorgungs- und 
Entsorgungsverkehr sowie für Rettungsfahr-
zeuge befahrbar. Hier ist eine Reduzierung 
des Verkehrs anzunehmen.

Schutzgut Pflanze

Der Baumbestand wird in die Planung inte-
griert und dient als Grundlage/Gerüst für den 
Geamtentwurf.

Neupflanzungen ersetzen die Eingriffe in den 
Bestand.  Die große Wiese bleibt großteils er-
halten (ein zusätzliches Baufenster für Stell-
plätze). 
Die Auswertung der vorhandenen Grundla-
gen erbrachte keine Hinweise auf Vorkom-
men relevanter Pflanzenarten lt. Anhang IV 
FFH-RL im Wirkraum des Vorhabens. [8]

Für alle das Vorhaben betreffenden Pflan-
zenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
sind keine Verbotstatbestände des § 42 Abs. 
1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG gegeben. Das Ri-
siko von Schädigungen an Pflanzen bleibt 
innerhalb eines Bereiches, der durch Bebau-
ungsmaßnahmen in einem städtischen Raum 
immer gegeben ist. [8]

Die im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung festzusetzenden grünordnerischen 
Maßnahmen können keinen Ersatz für die 
verlorengehenden Strukturen bieten, son-
dern die Eingriffe nur geringfügig mindern. 
Es sind daher Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen  durchzuführen.

Schutzgut Tier
Das ehem. Kasernengelände ist als wichtiges 
Element zur Vernetzung der Lebensräume 
zwischen Isaraue und den südlich liegenden 
Höhenzügen zu sehen

Nachfolgende Tiergruppen sind besonders 
zu betrachten, da die naturräumlichen Aus-
stattung des Planumgriffs deren Habitatan-
sprüchen entspricht.

Fledermäuse:
Durch den Erhalt der ehem. Exerzierwiese  
sowie den Erhalt und die Ergänzung linearer 
Baumstrukturen sind die Fledermäuse hier 
nur gering beeinträchtigt. 

Vögel:
Auch für die vorkommende Heckenbrüter, 
Höhlen- und Nischenbrüter  und  ungefährde-
te Vögel mit Brutstandorten in Wäldern und 
Baumbeständen geht von der Planung keine 
Gefährdung auf diese Artengruppen aus, da 
Baum- und Strauchpflanzen teilweise erhal-
ten bleiben. 
Die in der saP vorgeschlagenen Nistkästen 
stellen sinnvolle Minimierungsmaßnahmen 
dar und sollten durchgeführt werden.

Bewertung:
Aus faunistischer Sicht ist die Planung ein 
geringer Eingriff. Es kommt zu keinem Stö-
rungs- oder Schädigungsverbot bei den na-
turschutzfachlich relevanten Arten [8].

Schutzgut Boden
Durch die erforderliche Versiegelung werden 
die natürlichen Bodenfunktionen beeinträch-
tigt. Der bestehende Versiegelungsanteil im 
Bearbeitungsgebiet wird im Zuge der Pla-
nung erhöht.
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Schutzgut Landschaftsbild
Durch die zugrunde liegende Planung wird 
das Landschaftsbild verändert. 
Diese Beeinträchtigung hält sich aufgrund 
des überwiegenden Erhaltes des Baumbe-
standes und der Integration der Bebauung 
in diesem Planungsabschnitt jedoch in Gren-
zen.

Schutzgut Sach- und Kulturgüter
Durch den Neubau von Gemeinbedarfsflä-
chen (Sporthalle und Kletterhalle) und dem 
zugehörigen Umfeld (Parkplätze, etc.) ent-
stehen hochwertige Sachgüter.

Wechselwirkungen der Schutzgüter
Durch die erforderliche Versiegelung werden  
die Schutzgüter beeinträchtigt.
V.a. der Boden wird stark in seinen Funkti-
onen eingeschränkt, ebenso der Wasser-
kreislauf.

Die vorgesehenen Verringerungsmaß-
nahmen können die Auswirkungen nur mi-
nimieren. Der erforderliche Ausgleich wird 
innerhalb des Bearbeitungsgebietes im Be-
reich der Exerzierwiese nachgewiesen.

Die neu entstehenden Grünstrukturen im 
Umgriff des Bebauungsplanes bieten neue 
Lebensräume für Tiere. 

In den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen bleibt die Wasseraufnahmefähigkeit 
des Bodens erhalten. 

Als Minimierungsmaßnahme für den Eingriff 
in den Boden werden daher die Verwendung 
von wasserdurchlässigen Belägen festge-
setzt.

Schutzgut Wasser
Der Grundwasserspiegel liegt bei 383,91 m 
ü. NN und wird somit durch die Planung kaum 
beeinflusst. 

Durch die Flächenversiegelung wird die Ver-
sickerung  des    Oberflächenwassers  und  
damit die Grundwasserneubildung beein-
trächtigt.
 
Das Oberflächenwasser wird über die Kana-
lisation abgeleitet und gereinigt.
Zur Schonung der Trinkwasserreserven kann 
unverschmutztes Niederschlagswasser ge-
trennt gesammelt (z.B. in Zisternen) und als 
Brauchwasser (Regenwasser-Nutzungsanla-
ge) genutzt werden.

Schutzgut Luft - Bauphase
Es ist damit zu rechnen, dass lokal und auf 
die tatsächlichen Arbeitszeiten für Erdar-
beiten und Lkw-Fahrten begrenzt die Immis-
sionswerte für Schwebstaub PM-10 erreicht 
bzw. überschritten werden. Dies ist bei allen 
Baustellen der Fall. 
Belastungen durch Motorenemissionen der 
Baustellenfahrzeuge und der anliefernden 
Lkw treten nur zeitlich begrenzt auf.

Schutzgut Klima
Der entstehenden, kleinklimatisch wirksamen 
Überhitzung kann im Rahmen der vorlie-
genden Planung nicht entgegengewirkt wer-
den. Als Minimierungsmaßnahme sind Dach-
begrünungen vorgesehen. Die Wiese dient 
weiterhin als klimatischer Ausgleich
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2.2	 Bei	Nichtdurchführung	der			
	 Planung

Schutzgut Mensch

Lärm 
Die bestehenden Geräuschemissionen 
(Sporthalle, Jugendkulturzentrum, Erschlie-
ßung) bleibt unverändert zur momentanen 
Situation

Schutzgut Pflanze
Die Sukzession im süd-östlichen Bereich 
schreitet weiter voran

Schutzgut Tier
Die Entwicklung der Fauna gem. Anhang IV 
FFH-Richtlinie wird sich nicht wesentlich im 
Vergleich zum Planfall verändern. 

Schutzgut Wasser
Keine Veränderung zum momentanen Zu-
stand

Schutzgut Luft
Die aus dem Straßenverkehr resultierende 
Luftbelastung bleibt unverändert. 
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2.3	 Bewertung	der	Auswirkungen	der	Planung	auf	die	Schutzgüter

Schutzgut anlagebedingte Auswirkungen
auf die Schutzgüter

Mensch
- Lärm
- Verkehr

gering 
gering

Pflanze mäßig
Tier gering
Boden gering
Wasser
- Grundwasser gering
Luft
Klima
- großräumig
- kleinräumig

 
gering 
mäßig

Landschaftsbild gering
Sach- und Kulturgüter gering

Tab. 2: Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter

Die Auswirkungen der Planung haben ge-
samtökologisch gesehen geringe Auswir-
kungen auf die Schutzgüter.
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2.4	 Berücksichtigung	der	Umwelt-	
	 belange	in	der	Planung

Im Rahmen der Planung wurden die überge-
ordneten Belange des LEP (siehe I 4.1 ) und 
RP (siehe I 4.2 ) soweit wie möglich berück-
sichtigt.

Mit der städtebaulichen Entwicklung des ehe-
maligen Kasernengeländes bietet sich eine 
besondere Möglichkeit zum Flächenrecycling 
und damit zum Schutz von unbebauten Aus-
ßenbereichen. 

Insbesondere durch den daraus resultie-
rende Bodenschutz, die Verringerung der 
Versiegelung, die Attraktivitätssteigerung im 
Stadtquartier, die Nahversorgung der Bevöl-
kerung, mit den damit verbundenen gerin-
geren Wegen, werden  die Umweltbelange 
und die übergeordneten städtebaulichen und 
ökologischen Ziele in hervorragender Weise 
berücksichtigt.

Trotz einer Verringerung des Versiege-
lungsanteils bleibt die Substanz und Funk-
tionsfähigkeit des Bodens eingeschränkt. 
Minimierungen werden in der verbindlichen 
Bauleitplanung planerisch durch Festsetzun-
gen zu nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Begrünung, etc.) bestimmt.

Schützenswerte Landschaftsbestandteile 
und Lebensräume von Pflanzen und Tieren 
im Planungsumgriff wurden berücksichtigt. 
Für den dennoch entstehenden Verlust wer-
den jedoch im näheren Umfeld Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt.
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3	 Maßnahmen	zur	Vermeidung,	Verringerung	und	zum		 	
	 Ausgleich	der	nachteiligen	Auswirkungen

3.1	 Vermeidungs-	und	Verringe-	
	 rungmaßnahmen

Aufgrund der vorgesehenen Grundstücks-
ausnutzung sind keine Vermeidungsmaß-
nahmen im Sinne des BauGB jedoch Verrin-
gerungsmaßnahmen möglich.

Schutzgüter Pflanze und Tier
Es werden Nist- und Brutkästen aufgehan-
gen. 
Baumpflanzungen mit heimischen, standort-
gerechten Arten sollen die Naturausstattung 
verbessern. 
Die extensiven Dachbegrünungen sind 
Nahrungs- und Brutbiotope für Vögel. Die 
trockenheitsverträglichen Pflanzengesell-
schaften der Dachbegrünungen entwickeln 
sich zu wertvollen Sonderstandorten.

Schutzgut Boden
Die Versiegelung wird auf das geringst mög-
liche Maß reduziert.

Schutzgut Wasser
Durch die wasserdurchlässige Ausbildung 
der Stellplätze und Fahrwege (wasserdurch-
lässiger Gesamtaufbau) wird das anfallende 
Oberflächenwasser von den befestigten Flä-
chen in die Kanalisation geleitet und gerei-
nigt.  
 
Zur Schonung der Trinkwasserreserven kann 
unverschmutzes Niederschlagswasser ge-
trennt gesammelt und als Brauchwasser ver-
wendet werden. 

Schutzgut Landschaftsbild
Der prägende Baumbestand (Kastanienkar-
ree bleibt erhalten und wird ergänzt. 
Die große Exerzierwiese bleibt erhalten und 
wird aus naturschutzfachlicher Sicht aufge-
wertet.

Grünordnerische Maßnahmen
- Bepflanzung mit Einzelbäumen, 
  Baumreihen
- Bepflanzung der Stellplätze mit Einzel-
  bäumen
- wasserdurchlässige Ausbildung der Stell-
  plätze und Verkehrsflächen
- Dachbegrünung 
- Entsiegelung von Verkehrsflächen 
  (Karl-Valentin-Weg)
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3.2	 Eingriffsberechnung	und	Aus-	
	 gleichsmaßnahmen

Der Berechnung des Eingriffs liegt der aktu-
elle Ausgangszustand der Flächen und ihre 
ökologische Wertigkeit zugrunde. Die Be-
wertung der Flächen ist in Anhang 3b darge-
stellt.  

Für den durch die Planung entstehenden 
Eingriff in die Schutzgüter Arten und Lebens-
räume, Boden, Wasser, Klima und Luft und  
Landschaftsbild ist ein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich nach BauGB erforderlich. 

Die Berechnungen erfolgen nach dem Leitfa-
den der Obersten Baubehörde.

Der anzuwendende Kompensationsfaktor er-
gibt sich aus der Matrix zur Festlegung der 
Kompensationsfaktoren. (siehe Anhang 3)
Die Gemeinbedarfsflächen werden dem Typ 
A „hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad“ 
mit einer GRZ > 0,35 zugeordnet. 

Der naturschutzrechtliche Eingriff im Bear-
beitungsgebiet beträgt 2.674 m². (siehe An-
hang 3d)

Entsprechend der Einordnung des Bearbei-
tungsgebietes in die Kategorie I, unten und 
oben, sowie Kategorie II, unten, kommen die 
Kompensationsfaktor von 0,5 und 0,6 zum 
tragen. 
Demzufolge beträgt der Ausgleichsbedarf      
1.527 m². 
Der erforderliche Ausgleich wird im Bearbei-
tungsumgriff nachgewiesen. Die Kosten die-
ser Maßnahmen sind nach § 135 a BauGB 
umlegungsfähig.

3.2.1	 Ausgleich	nach	BauGB

Der innerhalb des Geltungsbereichs liegende 
Teilbereich der ehem. Exerzierwiese wird für 
diesen Bebauungsplan aus naturschutzfach-
licher Sicht aufgewertet und als Ausgleichs-
fläche herangezogen, so dass der gesamte 
Ausgleichsbedarf im Umgriff nachgewiesen 
werden kann. 

Entwicklungsziel: 
- Magerrasen
Maßnahmen:
- Abmagerung Rasenfläche durch Sand- 
    eintrag,
 - Grüngutentnahme
 - kein Einsatz von Düngemitteln
 - Mahdregime

Fläche	Eingriff Kompensationsfaktor Ausgleichsbedarf
770 m² 0,5 385 m²

1.904 m² 0,6 1.142 m²
Tab. 3: Berechnung des Ausgleichsbedarfs
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4	 Anderweitige	Planungs-
	 möglichkeiten

In der Stadt Landshut bestehen keine Bau-
landreserven, die für die vorgesehene An-
siedlung geeignet sind.

Die Planung entsteht in Zuordnung zu an-
grenzenden weiteren Entwicklungen der 
Stadt Landshut. 

Die Ausweisung im Zusammenhang mit den 
umgebenden Entwicklungen und insbeson-
dere die verkehrsgünstige Lage tragen zu ei-
ner Verringerung der Inanspruchnahme von 
Grund und Boden bei. Erschließungsflächen 
können auf Grund neuer verkehrlicher Rege-
lungen reduziert werden.
Durch die Ausweisung auf einer Konversi-
onsfläche im räumlichen und funktionalen 
Zusammenhang mit bereits bestehenden 
Gewerbeflächen kommt hier die Stadt Lands-
hut der städtischen Nachverdichtung nach 
und wirkt somit einer Zersiedelung der Land-
schaft entgegen.

Es bestehen keine weiteren Planungsalter-
nativen.
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III	 ZUSÄTZLICHE	ANGABEN
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1	 Methodik

1.1	 Verwendete	technische	
	 Verfahren

Luft:
Luftreinhalte-/Aktionsplan i.d.F. vom 
31.10.2007
Regierung von Niederbayern 

1.2	 Schwierigkeiten	bei	der		
	 Zusammenstellung	der		
	 Angaben

Bei allen genannten Angaben bestanden kei-
ne Schwierigkeiten bei deren Zusammenstel-
lung.
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IV	 ZUSAMMENFASSENDE		
	 ERKLÄRUNG

Nach § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebau-
ungsplan eine zusammenfassende Erklä-
rung beizufügen über die Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Ab-
wägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten gewählt wurde.

Die zusammenfassende Erklärung wird nach 
Verfahrensabschluss als eigenständiges Do-
kument beigefügt.
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Anhang	2a
Bebauungsplan Nr. 06-18, Stadt Landshut „ Zwischen Niedermayerstraße, Schönaustraße und 
Kasernenstraße“
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Anhang	2b
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Ritter-von-Schoch-Straße und

Niedermayerstraße sowie
Teiländerung Schallermoos I"

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN

L

13.  Planungen, Nutzungsregelungen,
       Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
       zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
       von Natur und Landschaft

Private Grünfläche

Bäume anpflanzen

Bäume erhalten

Hecke anpflanzen

Mischfläche, öffentlich als Eigentümerweg

Gehweg, öffentlich als Eigentümerweg

vorgeschlagenes Vordach

8,5 Maßzahl in Meter

Verkehrsfläche privat

Brunnenstandort

Mit Geh- und Radfahrrecht zu belastende 
Flächen

G+RF

öffentliche  Verkehrsflächen 

private  Verkehrsflächen 

Flächen für Fußgänger und Radfahrer

Einfahrtsbereich Anlieferung

Grundwassermeßstelle zu erhalten

vorgeschlagene Parkplatzaufteilung

Teilfläche Bebauungsplan "Schallermoos I"
Teilfläche Planfeststellung Kasernenknoten

Fußgängerquerung
FQ

vorgeschlagene Straßenaufteilung

FD

VD

Mittelinsel in Straßenverkehrsfläche

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

bekanntgemacht.

Landshut, den 12.10.2009

Der Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB vom 
Stadtrat am 06.02.2009 gefaßt und ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. 7 am 23.02.2009

Landshut, den 19.07.2010

bekanntgemacht.
Dauer der Auslegung wurden ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. 18 am 19.07.2010
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.07.2010 bis 27.08.2010 öffentlich ausgelegen. Ort und
Dieser Bebauungsplan wurde als Entwurf vom Stadtrat am 09.07.2010 gebilligt und hat gem. § 3

Landshut, den 23.09.2010

Bebauungsplanentwurf als Satzung beschlossen.
Der Stadtrat hat gem. § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 91 Abs. 3 BayBO am 23.09.2010 den

Nach Abschluß des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.

Landshut, den 22.10.2010

ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ...... am ......................................... bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

zeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden
Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes und die Stelle, bei welcher der Plan während der Dienst-
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Anhang	2c
Planfeststellung Straße/Knotenpunkt
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Anhang	2d
Kindergarten Walter-Gagg [EGL, Vorabzug]
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Anhang	3a
Bestand M 1:2.000
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Anhang	3b
Bewertung M 1:2000

10
97
/1
5

1097/7

1097/9

12
37
/4 10

96
/5

11
20
/1
4

1098

/4
5/4
6

2904/7

1218/7
1098/4

1129/2

11
29
/1
93

11
29
/1
9211

29
/1
94

11
29
/2
28

11
29
/2
29

11
29
/2
30

11
29
/2
31

11
29
/2
32

11
29
/2
33

1129/
2442904/4

1129/4

/170

/1
80

/
182

/
243

2
9
0
6

/
112

/1
83

/2
34

/171

/261

/262

/
263

/
264

/
265

/
266

/
267

1098/1

1098/2

10
98
/3

Heizöltanks

Pflaster

1129

I,uI,u

I,o

I,o

I,u

II,u

Bebauungsplan Nr. 06-18

BEWERTUNG 06-25/1

Gebäude

Kategorie I, unterer Bereich
Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Kategorie I, oberer Bereich
Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Kategorie II, unterer Bereich
Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Geltungsbereich

Änder.dat.Planinhalt:Planung:

Maßstab:
Gez.:
Datum:
Freigeg.am:

Detail Nr.:Bauvorhaben:

Projekt Nr.:

-

Tel.: 0871/89090

Logo verde

Landschafts-
Ralph Kulak

84028 Landshut
Architekt BDLA

-
-

-
-

-

0914

1: 2.000
RK, KM
01.10.09
-

BBP 06-25/1 Bewertung 06-25/1 25.02.11A

10
97
/1
5

1097/7

1097/9

12
37
/4 10

96
/5

11
20
/1
4

1098

/4
5/4
6

2904/7

1218/7
1098/4

1129/2

11
29
/1
93

11
29
/1
9211

29
/1
94

11
29
/2
28

11
29
/2
29

11
29
/2
30

11
29
/2
31

11
29
/2
32

11
29
/2
33

1129/
2442904/4

1129/4

/170

/1
80

/
182

/
243

2
9
0
6

/
112

/1
83

/2
34

/171

/261

/262

/
263

/
264

/
265

/
266

/
267

1098/1

1098/2

10
98
/3

Heizöltanks

Pflaster

1129

I,uI,u

I,o

I,o

I,u

II,u

Bebauungsplan Nr. 06-18

BEWERTUNG 06-25/1

Gebäude

Kategorie I, unterer Bereich
Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Kategorie I, oberer Bereich
Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Kategorie II, unterer Bereich
Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild

Geltungsbereich

Änder.dat.Planinhalt:Planung:

Maßstab:
Gez.:
Datum:
Freigeg.am:

Detail Nr.:Bauvorhaben:

Projekt Nr.:

-

Tel.: 0871/89090

Logo verde

Landschafts-
Ralph Kulak

84028 Landshut
Architekt BDLA

-
-

-
-

-

0914

1: 2.000
RK, KM
01.10.09
-

BBP 06-25/1 Bewertung 06-25/1 25.02.11A



Umweltbericht

BBP Nr. 06-25/1
Stadt Landshut

47

Anhang	3c
Einstufung nach der Bedeutung der Schutzgüter

Schutzgut Arten und Lebensräume
Gehölze < 10 Jahre Kategorie I oberer Wert

Schutzgut Boden
anthropogen überprägter Boden Kategorie II unterer Wert

Schutzgut Wasser
Kategorie I oberer Wert

Schutzgut Klima / Luft
gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich 
von Luftaustauschbahnen

Kategorie II  unterer Wert

Schutzgut Landschaftsbild
Sanierungsbereich Kategorie I unterer Wert

Gesamtwert Kategorie I unterer Wert

Tab. 1: Einstufung nach den Bedeutungen der Schutzgüter (Flächen I, u)

Schutzgut Arten und Lebensräume
Bauminseln, Feldgehölze Kategorie II oberer Wert

Schutzgut Boden
anthropogen überprägter Boden Kategorie II unterer Wert

Schutzgut Wasser
Gebiet mit hohem, intaktem Grundwasser- 
flurabstand

Kategorie II unterer Wert

Schutzgut Klima / Luft
gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich 
von Luftaustauschbahnen

Kategorie II  unterer Wert

Schutzgut Landschaftsbild
Bereiche mit Ensemblewirkung Kategorie III 

Gesamtwert Kategorie II unterer Wert

Tab. 1: Einstufung nach den Bedeutungen der Schutzgüter (Flächen II, u)
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Schutzgut Arten und Lebensräume
Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen 
Arten, Brachflächen > 5 Jahre

Kategorie II unterer Wert

Schutzgut Boden
anthropogen überprägter Boden Kategorie II unterer Wert

Schutzgut Wasser
Gebiet mit hohem, intaktem Grundwasser-
flurabstand

Kategorie I oberer Wert

Schutzgut Klima / Luft
gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich 
von Luftaustauschbahnen

Kategorie I  unterer Wert

Schutzgut Landschaftsbild
Sanierungsbereich Kategorie I unterer Wert

Gesamtwert Kategorie I oberer Wert

Tab. 1: Einstufung der nach den Bedeutungen der Schutzgüter (Flächen I, o)

Einstufung nach der Bedeutung der Schutzgüter
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Anhang	3d
Eingriff nach BauGB 1: 2.000

Eingriff 1.904 m²
Faktor 0,6

Eingriff 770 m²
Faktor 0,5

EINGRIFF 06-25/1

Eingriffsfaktor 0,6
1.904 m² x 0,6 = 1.142,4 m²

Eingriffsfaktor 0,5
770 m² x 0,5 = 385 m²
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BBP 06-25/1 Eingriff 06-25/1 25.02.11A
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Anhang	3e
Ausgleichsfläche nach BauGB

Ausgleich für Eingriffe 
im Geltungsbereich 06-25/1
Anrechnungsfaktor 0,3
5.091,3 m²

AUSGLEICH 06-25/1

Ausgleichsfaktor 0,3
1.527,3 m² x 0,3 = 5.091,3 m²

Geltungsbereich
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Anhang	4
Grundlagen zur Ermittlung des Eingriffs und des Ausgleichsbedarfs

Gebiete geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie I)
(nach: [4]; Liste 1a)
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Gebiete mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie II)
(nach: [4]; Liste 1b)
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Gebiete hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie III)
(nach: [4]; Liste 1c)
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Matrix zur Festlegung der Kompensationsfaktoren
(nach: [4]; Abb. 7)
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